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ZUM BEBAUUNGS-- UND GRÜNORDNUNGSPLAN "AM TALHAUS"
DER GEMEINDE CARLSBERG, VERBANDSGEFIEINDE HETTENLEIDELHEIM,

T E X T

KRE l S BAD DÜRKHE IM

O . RECHTSGRUNDLAGEN

l Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGB]-. l S. 2256, ber. S. 3617, geändert
durch Art. 9 Nr. ] Vereinfachungsnove]-le vom 03.12.1976,
BGBI. ] S. 3281 , und durch Art. ] G zur Besch]-euniqunq von
Verfahren und zur Erleichterung von Investiti.onsvorhaben
im Städtebaurecht vom 06.07.1979, BGBI. l S. 949)

2 4 . Verordnung über die bauli.che Nutzung der Grundstücke
IBaunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung vom
15.09.1 977 (BGBI. l S. 1763)

3

4

5

Landesbauordnung für Rhei.nland-Pfalz vom 27.02.1974 in
der letztgülti.gen Fassung .

Gemeindeordnung für Rhein[and--Pfa]-z(GVBL
letztgültigen Fassung

S. 419) in der

Landespflegegesetz i.n der Fassung vom 05.02.1979 (GVBL
S. 36) - $ 17 -

O. l Geltungsbereich

Di.e vom Ge]tunqsberei-ch des P]angebietes erfaßten F]-ur
stücke si.nd mit einer starken schwarzen unterbrochenen
Li.nie umzogen .

1 . ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeines Wohngebi-et gem. $ 4 BauNVO
Mischgebiet gem. $ 6 BauNVO

1,{ischgebiet mi.t Nutzungseinschränkung

Im Bereü.ch des Mi.schgebietes mit Nutzungseinschränkung
sind nur solche Gewerbebetriebe zuzulassen, die vom
Störungsgrad her i.n einem Allgemeinen Wohngebiet zu-
lässi.g sind

ZUR VERFÜGUNG
vow : "..].$:..11Q]C:..]915.
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2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Nr. l BBauG
$$ 16 - 21 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird für den gesamten Gel
tungsbereich wie folgt festgesetzt:

2.1 Die Grundf].ächenzahl (GRZ) darf einen Wert von 0,4 nicht
über s c hr e i.t en .

2.2 Die Geschoßflächenzahl (GFZ) darf einen Wert von 0,8
nicht überschr ei.ten .

2.3 Die Zah]. der Vollgeschosse wird als Höchstgrenze festge-
setzt. Sie darf ei.nen Wert von zwei Vo]].geschossen nicht
über s chr enten .

2..4 Die Werte für die Grundf]ächenzah] und die Geschoßf].ä-
chenzahl gelten als Höchstwerte.nur so weit, wie die
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie
die Vorschri.feen der Landesbauordnung für Rhei.Diana-Pfalz
nicht zu einer geringeren Ausnutzung zwi.nqen.

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG $$ 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise wird für den gesamten Geltungsberei.ch als
offene festgesetzt. Das gilt auch für den Naturstei.nbe-
tri.eb l,autensack. Nördlich der Straße "Am Talhaus'' und öst-

[ich des Wendep]-atzes sind nur Einzel- und Doppe]-häuser zu-
lässi-g- Für die Flurstücke 436/2o und 437/5 ist außer der
offenen Bauweise keine Festsetzung getroffen worden, um auch
Hausgruppen zu ermöglichen

4 FLÄCHEN PtjR GARAGEN, STELLPLÄTZE (5 9 Abs l Ziff . 4 BBauG)

Garagen si.nd innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten
überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten; außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen auf den seitlichen
Bauwichflächen gestattet, soweit dies nach Landesrecht zu
lässi-g i-st. Vor Garagen ist ein Stellplatz von mindestens
5 , 00 m freizuhalten

5 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BBauG)

5.1 Für die Festsetzung der Höhenlage der bauli-chen Anlagen
ist die Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden bestimmend

5.2 Innerhalb des gesamten Geltungsberei.cheß des Bebauungs-
planes muß die Oberkante des Erdgeschoß-Rohbaufußbodens
bergsei-ts bündig mit dem ansteigenden Gelände abschlies
sen



5 3 Bei. den höchstzulässig zweigeschossi.gen Wohngebäuden
darf die Traufhöhe max. 6,2o m über Erdgeschoß-Rohbau
fußboden und die Firsthöhe max. 8,oo m über Oberkante
Erdgeschoß-Rohbaufußboden betragen .

5

5

4 Bauanträgen i.st ein beg]-aubigtes Gelb.ndeprofil bei.zu
fügen .

5 Kniestöcke (Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante
des Gebäudes mit der Oberkante Rohbaufußboden des Dachte
schossen und der Oberkante Dachhaut) sind nur über dem
[. Vo]]geschoß bis zu einer Höhe von o,4 m zu].ässig.
Elber dem 2. Vollgeschoß sind Kni-estöcke nicht zulässig.

5 6 Systemski.zze

6 Verkehrsflächen ( $ 9 Abs l ziff. ll)

6.1 Die Ei.nmündung des Fußwege in die L 52o ist durch Pfosten
anordnung so zu gestalten, daß eine Zu- bzw. Ausfahrt für
KFZ nicht möglich i.st

6.2 Für die im Bebauungsplan vorgesehenen Bäume entlang der
L 52o i.st ein Mindestabstand von 4 m einzuhalten, die RAL
Q 1.6.z, Ausgabe 1982, ist zu beachten.

Festsetzungen nach LBauO

Landesbauordnung für Rheinland--Pfalz (LBauO) vom 27 .hebr
1974, in der Fassung vom 2o. Juli 1982
}iußere Gestaltung der bau].schen Anlagen gemäß $ 123 LBauO

7 Oachgestaltung ($ 1 23 Abs l Ziff. l LBauO)

7.1 Als Dachformen si.nd im gesamten Geltungsbereich des Bebau
ungsplanes Satteldächer. Pult- und VJalmdächer zulässig
Auf Garagen sind auch Flachdächer zugelassen.



7.2 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab einer Dachneigung
von mi.ndestens 35 Grad bis zu ei.ner maximalen Brei.te von
1 ,5 m zu]ässig. ]nnerha]-b einer Dachfläche können mehrere
gleicharti.ge Dachaufbauten kombi.niere werden, wenn i.hre
Gesamtbreite die ha].be Länge der Dachf].äche nicht über-
schreitet. Der seitliche Abstand der Dachaufbauten von
den Giebelseiten muß mindestens 1 ,5 m betragen.

7.3 Dacheinschnltte (z. B. Dachterrassen) sind bei den Baukör
penn entweder auf der der öffentli.chen Straße zugewandten
Seite oder zur angewandten Seite zulässig

8. FASSADENGESTALTUNG DER BAUL].CHEN ANLAGEN ($ 123 Abs l LBauO)

Verk[eidungen der Außenhandel-schen mit g]asiertem oder q]än
zendem Material, Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder
Metalle].ementen si.nd ni.cht zulässiq. Folgende Materi.alien
sollen hauptsächl i.ch Verwendung fi.nden: Putz , Sichtmauer-
werk, Holz., Sandstein oder sandsteinähnliche Materialien.

TEXT Z UR G RÜN ORDNUNG

9. NICHTtiBERBAUBARE GRUNDSTtiCKSPLÄCHEN ($ 9 (1) Ziff. 2 und

Ziff. 25 a BBauG und $ 123 (1) Ziff. 5 LBauO)

9. 1 Die ni.cht überbauten Grundstücksflächen sind mit Ausnahme
der Einfahrt, Stellflächen und des Zugangs als Grün- und
Pflanzflächen anzulegen und zu unterhalten.

r') 9.2 Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestal-
ten und zu unterhalten. Sie sind als niedri.ge Pflanzung
(Rasenfläche, bodendeckende Pflanzung) mit Einzelgehölzen
anzulegen. In jedem Vorgarten i.st mindestens ei.n den Grund
stücksverhältnissen entsprechender Baum zu pflanzen und zu
unterhalten

9.3 Auf pri.voten Parkplätzen ist auf den Pflanzstreifen oder
Pflanzinseln jewei].s für je 3 Ste]]-plätze ei.n Baum ent-
sprechend der Gehölzartenli.ste zu pflanzen und zu unterhal
ten

10 BESTANDSERHALTUNG ( $ 9 Abs l Ziff. 25 b u. Abs. 6 BBauG)

10.1 Der vorhandene Bewuchs ist zu schonen. Gesunde Einzelbäume
mi-t mehr als 60 cm Stairunumfang (gmessen i.n l m Höhe) sind



zu erhalten. Ausgenommen hi-ervon si.nd Obstbäume nördlich
"Am Talhaus" , die wi.rtschaftlichen Zielen dienen. Vorhin
gene Gehölzgruppen sind zu erhalten. Obstbäume, di.e der
Ortsgestaltung dienen, sind erhaltenswerte Bäume

I0.2 Falls durch die Erhaltung dieser Bäume die Durchführung
zulässi,ger Bauvorhaben im überbaubaren Bereich unzumut-
bar erschwert wird, sind Ausnahmen zulässig, wenn an an
derer Stelle des Grundstückes für eine angemessene Er-
satzpflanzung Sorge getragen wird.

l0.3 in jeder Phase der Baudurchführung sind di.e zu erhalten
den Bäume vor schädigenden Einfliessen zu bewahren (s.
DIN 18920, Oktober 1973 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen'')

l0.4 Zur Si.cherung des Ortscharakters in Richtung auf die L 520
ist der Baumbestand auf den Flurstücken 439/4, 439/8 und
43 9/5 zu erhalten .

I0.5 Di.e Flächen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern sind
leni.gli.ch durch Zufahrten von max. 3 m Breite zu unterbre-
chen. Es si.nd stets Bereiche zu wäh]-en, die den geringsten
Ausfa].l an Bäumen erwarten lassen.

11 BEPFLANZUNG

Zur L 520 ist auf den F].urstücken 436/20 und 437/5 (Natur
seel.nwerk Lautensack) eine einreihige Baumpflanzung aus
Bergahorn(Aceh pseudoplatanus) anzulegen.

12 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

($ 9 Abs l Nr 25 (2) und Abs. b BBauG)

Die unzulänglich gestalteten Fassadenbereiche von Neben-
gebäuden sind zur ortsgestalterischen Aufwertung mit
Schling- und Klettergehölzen der folgenden Liste zu be-
pflanzen, insbesondere die strukturlosen Fassadenbereiche
d er Fa . Lautensack :

Gem . E f eu
Wilder IVein
Kletterhortens ie
Schlingknöterich
We in in Sorten
oder Spalierobst i

Hedera felix
Parthenocissus tricuspidata "Veitchii"
Hydrangea petiolaris
Po.Z ygonum aubez't.i.i
Vi. tis fini.aera

Diese Textfassung hat zusammen mit der Begründung, deq Qebauungs
und Grünordnungsplan i-n der Zei.t vom 1. Ji1li 1985 bis l. flug. 19Ö5
öffent[ich auFgQ],gqgn. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
wurden am 2 t]. Juni lyÖ3 ortsüblich bekanntgemacht

:bp. j985Carlsberg, \den 6.qu

Bürgermeister
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P:t.ANUNGSANLASS

Nachdem ein Grobkonzept für die Erschließung des Geländes bis
zur Einmündung der Altleininqer Straße (K 34) in die L 520
vorgelegen hatte, mußte mittels eines Bebauungsplanes die
städtebauli.che Ordnung i.n di.eßer Hanglage verbessert werden,
zumal der Natursteinbetrieb und seine beabsichtigten Wohnungen
ebenso einer Abstimmung mi.t der Nahumaebunq bedurften wi.e die
auf das Notwendigste zu beschränkende Bebauung nach Osten. Aus
diesen Gründen hat der Gemeinderat von Carlsberg die Aufstel-
]-ung des Bebauungs- und Grünordnunqsplanes beschlossen.

S ITUATION DER BEULE ITPLANUNG

Di.esel Bebauungs- und Grünordnungsplan wird entspr. $ 8 (3) BBauG
im Paral].e]verfahren durchgeführt. Der z. Z. noch ge]-tende F].ä-
chennutzungsplan zei.gt für den gesamten Bereü.ch Mischqebiet und
für den bis zur K 34 laufenden Abschni.tt landwi.rtschaftliche
Nutzfläche auf. Nach dem Stand vor der 2. öffentlichen Auslegung
des neuen Flächennutzungsplanentwurfes war noch ei-n Weg vom Tal-
haus bis zur K 34 vorgesehen, der aber aus mehreren Gründen ni.cht
ha[tbar war. Somit wi.rd später im Nachvci].zua die forstli.ch zu
bewahrende Fläche im Flächennutzungsplan nachgetragen.

BESTAND SAUFNAHME

Ei.nschlieJ31ich des im Herbst 1984 im Bau befindlichen Hauses
auf Flurstück 437/12, das ei.nem Bauantrag entnommen wurde, sind
di.e Bau]i.chkeiten des Ge].endes auf dem neuesten Stand. Von der
L 520 ist ei.ne Zufahrt zum Naturstein.werk vorhanden, die keine
Durchfahrt auf den Wendeplatz behalten kann. Mit Ausnahme der
Betriebszufahrt sind keine Zuwegungen zum Flurstück 437/5 ge-
geben. Die Geländebewegung zum Betri.eb ist in dem mittleren
Straßenteil "am Talhaus" sehr beträchtlich. An der westlichen
Plangebietsgrenze zieht sich ein Fußweg entlang; in Eigenarbei.t
seitens der Gemei.nde von Süden her mit Holzstufen versehen und
Ansatz einer gewichtigen Fußwegverbindunq zur Ortsmitte über
den Sonnenberg

Amtsplan



ERSCHLIE SSUNG SABSICHT

Verkehr

Entgegen der früheren Absicht, die Straße "nm Talhaus" als
Verlängerung der Planstraße A im westlich angrenzenden Bebau-
ungsplan "Östlich der Ramses Hohl" mit Anschluß an die K 34
durchzuführen, ist si.e aus baugrundmäßigen und Verkehrssicher-
heitsgründen :fallengelassen worden. Dadurch wird das Gebiet
''Am Talhaus" relativ lange Strecken überwinden müssen, um von
der Einmündung der Straße "Sonnenberg" in die L 520 in das
engere Plangebi-et zu kommen; jedoch dürfte hier neben einem
Verkehrsberuhigungseffekt auch der Sicherheit gedient sein;
ganz davon abgesehen, daß das Straßenbauamt Speyer mxt Recht in
der Anhörung gegen die iiberfrachtung der K 34-Einmündung ge-
sprochen hätte.'So blei.bt die Straße "Äm Ta]-haus" mit 7,50 m
in der vorgesehenen Dimensionierung, hat aber gegenüber früher
den Wendeplatz auf 18 m Durchmesser zu beachten. Damit im Zu-
sammenhang i.st auch das Verbot zu sehen, nicht über die Zu-
fahrt des Natursteinwerkes nun auf die Wendeplatte zu gelangen.
Aus dem Grund wird zur L 520 mit Ausnahme der Einfahrt zum Be-
trieb Lautensack ei.n lückenlosen Zaun sowie di.e Anpflanzung
einer Ahorn--Rei.he entsprechend der vorhandenen Straßenbaumpf]-anzung
empfohlen. Das Gelände wird dafür über zwei Fußwege angesch]-oasen;
einmal vom Sonnenberg her am Trafo vorbei auf das Gründrei-eck,
aus dern die Gemeinde bereü.ts mit Stufen und vereinzelten Bäumen
den Beginn zu einer wi-chtigen Verbindung zur Ortsmitte anzei.gt
Ebenso wird im Osten der Wendeplatte und hart westlich der Par-
zelle ein Fußweg von der L 520 nach Norden geführt, dem erst
mittelfristig eine Weiterführung in Richtung Norden zuteil wird

Streng genontmen, handelt es sich um eine Bau]-ückenausfüllung,
die sich für Wohnhäuser auf der Nordsee-te der Straße ''Am Tal-
haus" bezi.eht und südlich davon auf das Nahumfeld des Natur-
steinbetriebes mit zugehört.gem Wohnraum innerhalb des Mischge-
bi.eyes. Die Festsetzung als Mischgebiet ergibt sich für das
Natursteinwerk ohne Nachtschichtarbeit mit einem Lärmpegelmit-
telwert von 67 dB(A) . Diese Lärmzone hebt sich mit der vorbei-
ziehenden L 520 nach Süden praktisch auf, wi-rd aber nach Norden
durch den festgesetzten Grünrahmen einerseits und den Böschungs
anstieg andererseits gemildert. Durch den zweigeschossigen Bau
Süntzenich auf Flurstück 438/5 (Heizung, Sanitär) und dem da-
nebenliegenden Flurstück 437/15 wird das Mischgebiet noch über
die Straße "am Talhaus" iin östlichen Bereü.ch vorgeschoben, so
daß auch das Abschlußqebäude an der Wende im nördlichen Teil
des Flurstückes 439/4 als Mischgebiet festgesetzt wird. Dieses
ist so weit wie mögli.ch in seinem überbaubaren Bereich so weit



nach Norden geschoben, daß der Anschluß an di.e Wende doch er-
möglicht wird, aber vor allem die Grünfestsetzung so groß wie
möglich erscheint, um dann weiter nach Osten als "Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern" eine wi.rksame Umrahmung des Bauge-
bi.eyes nach Osten zu geben. .Bei der Hauptwestwi.ndrichtung und
der doch erheblichen Hanglage mit Böschungskante wird durch
den Wohnbaukomplex neben dem Naturstei.nwerk eine kleine Puf-
ferzone geschaffen, die den Lärmpege]wert spürbar abebben ]-äßt;
so daß hier die entsprechenden dB(Ä)-Werte unter 65 liegen und
die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet im Nordwesten des
Plangebi.eyes stützt

FESTLEGUNGEN UND BODENORDNUNG

Mit der Zweigeschossi.gkeit als Höchstgrenze wird der Bestand
aufgenommen. Das gilt auch für das Flurstück 437/18, dessen
Höhenlage so angeordnet ist, daß es an die Kanalisati.on ange-
schlossen werden kann. Die meisten Festsetzungen betreffen den
Grünordnungsrahmen, der i.m zwei.ten Abschni-tt dieser Begründung
erläutert wi.rd. Für die Bodenordnung i.st die Frei.wi.lligkeit
der Umgestaltung von bisherigen Vermarkungspunkten hervorzu-
kehren, so daß eine Umlegung verzichtbar ist

VER- UND ENTSORGUNG

Die Wasserversorgung ist ausrei.chend gest.chen. Der Kanals.sa-
tion li.egt ein Vorentwurf zugrunde, der nun auf die tatsächli.
chen Verhä].tnisse umgearbeitet werden muß. Die Abführung des
Oberflächenwassers wird schadlos erfolgen.

r')

ABSCHNITTE DER VERWIRKLICHUNG

Außer den Pf[anzmaßnahmen für die Grünordnungi vor a]-]em para]
lel zur L 520 steht die Absicherung der .Werkzufahrt ins-Natur-
steinwerk sowie der Bau des Wohnkornplexes im westlichen Flur-
stück 437/5. Es folgt das restli.che Ausfüllen der Baulücken
und zuletzt die Fußwegerstellung am Vlestrand des Flurstückes
439/4

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNG

Für eile Nutzungseinschränkung von vier F]urstückstei].en des Misch
gebietes gi-lt: in dan eingeschränkten Mischgebiet sind nur solche
Betriebe möglich, di.e vom Störungsgrad her in einem WA-Gebt.et zu-
lässi.g sind .
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GRÜNORDNUNG

Bestand

Es handelt si.ch um einen flachen, südexponierten Hangbereich
zwischen dem eigentlichen Ortskern Carlsberg im Norden und
der L 520 a].s südliche Begrenzung, der dellenarti.g von Nord-
west nach Südost leicht ei.ngetieft ist

Im Norden wi.rd das Gebt.et durch eine ca. 3 m, max. 6 m hohe
Böschung begrenzt, auf der Rotfichte (Pi.cea excelsa) und Besen
ginster(Cytisus scoparia) stocken.

Die
ist

einstige landwirtschaft].i.che soli.e kleingärtneri.sche
nicht mehr bzw. nur noch in Relikten erkennbar

Nutzung

Die Nutzung besteht derzeit im wesentlichen aus Wohnbebauung
und ei.nem marmorverarbeitenden Betrieb. Der pflanzliche Bestand
stellt sich wie folgt dar: Der östliche Planbereich ist mit
den Flurstücken 439/4, 439/5 und 439/8 voll bestockt, wobei Rot
fi.côte (Picea excelsa) , Stieleiche (Quercus robur) , Sandbirke
(Betula pendula) , Waldkiefer (Pinus sylvestris) und Salweide
(Sdi-x caprea) vorherrschen. Die Hangdelle in di.ehem Bereü.ch
ist Grund für starken Grund- und Oberf]ächenwassereinf].uß . Die
i.m Randberei.ch zur L 520 befindlichen Flächenantei.le si.nd mit
lückigem Salweidenbestand und Binsen-Seggenbeständen starkes
Anzeichen dafür. Der gesamte westlb.ch anschließende Bereich
ist durch private Anpflanzungen zwischen den einzelnen bebau-
ten Bereü.chen durch folgende Gehölze gegliedert: Rotfichte
(Pi.cea excelsa) , Sandbi-rke (Betula pendula) und Douglastanne
(Pseudotsuga menziesi.i)

Besonders der Bereich nördlich und westlich des marmorverarbei
Lenden Betri.eyes i.st durch di.e 20jährige Rotfichten-Sandbirken
pf]-anzung ortsprägendes E].ement und zugleich wichtige Si.cht-
und Immissionsschutzpflanzung
Auf den Flurstücken 437/13 und 439/15 sind Obstgehölze, beson-
ders Kulturäpfel und Kulturpflaumen als Restbestände kiel.ngärt
n epischer Nutzung

Grünord nungsmaßnahmen

BggEggdggr.h21ËUBg ($ 9 (1) Nr. 25 b BBauG, $$ 1, 2 u. 17 LPfIG)
Der im Plan festgesetzte Bestand ist aus folgenden landschafts-
pflegerischen Gründen unbedingt erhaltenswert:

D er auf den F lurstiicken
Gehör. zbestand überm.mmt
und für die angrenzende

439/4, 439/5 und 439/8 befindliche
wichtige Funktionen im Naturhausha].t
Ortslage

l A[s Wa]dbestand i.n unmitte].baren Nähe zur Orts]age erfü]].t
er k].imatische Funkel.onen in Form von Windschutz und Er-
ha].t von notwendiger Luftfeuchtigkeit durch Verdunstung .
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2

3

Ferner erfü]].t er Funktionen des Si.chtschutzes und der
Ortsrandei.nbindung Ri-chtung freier Landschaft

Als naturnaher Waldbestand, insbesondere wegen der di.ffe-
renzierten Ausprägung .(nasse bzw. trockene Standorte) ,
ist er für den Naturhaushalt besonders für Fauna und Flora
wertvoll

Der übri.ge Gehö]zbestand , vornehm]-i.ch di.e Reihenpflanzungen
innerhalb der Wohnbebauung , übernimmt raumgliedernde sowie
für den Naturhaushalt wi.chtige Gründurchdringungen, die der
hei.mischen Fauna a]-s Brut- und Nahrungsbiotopen di.enen.
Di.e vorhandenen Obstbäume, i.nsbesondere auf den Flurstücken
437/13 und 437/15 dienen ebenfa].]s a]s se].ten werdende Nah-
rungsbiotope dem Naturhausha[t i.m besiedelten Raum a].s wert-
volle Trittstei.ne. Sie sind weitmöglichst zu erhalten. Si.e
so].hen lediglich im Bereich des könftiqen Baukörpers abge-
trieben werden. Zudem sind sie wertvoller Ansatz für die küng
time An]-age eines Hausgartens und steigern den Wohnwert

ëe l pz ei! ebUse

Aufgrund des umfangreichen Bestandes innerha].b des Plangebietes
werden vie].fä]-time Anpflanzungsmaßnahmen nicht erforderlich.
Lediglich im unmi.ttelbaren Ortsrandbereich i.n Höhe des Marmor-
werkes zur L 520 hi.n i.st eine einreihige Baumpflanzung aus
Bergahorn (Aceh pseudop]-atanus) erforder]ich, di.e a].s Ergänzung
der ehemals.gen Alleepflanzung der L 520 zu sehen ist und ebenfal.Ls
ortsrandgesta[tende Funktion übernimmt . Di.e Anpf]anzung erfo].gt
mind. 4,5 m vom ausgebauten Fahrbahnrand und ist mit 5 m Abstand
in der Reihe zu pflanzen .

FLÄCHENBILANZ

Fläche insgesamt
/ . Straßen und Fußwege
/ . Grünflächen (Parkanlage)
/. F].schen zum Erhalten von Bäumen und

S tr äuchern

24 . 1 50 (]m
2 . 1 50 gn

420 qm

5 . 1 00 qm

Nettobaulan(il

16.480 qm 0,4 Grundfläche 6.592,- (]m
16.480 qm 0,8 Geschoßfläche 13.184,- qn

1 6 . 4 80 (]m

KOSTEN

Straßenbau einschl . Fußwege
ohne Grund erwerb
Kanalisation i.st vorhanden
Wasserversorgung ist vorhanden

20.000, ---- DM

20 . 000 , -- -- DM



ABWÄGUNG v' o R DER 6PPEWULiCnZW AUSLEGUNG

D ienststelle Gemeinde Carlsberq

Pfalzwerke v . 2o . o2 . 1 985
Bei Arbeiten in Kabelnähe
ist in jedem Fall Hand--
schichtung vorzusehen.

Bei vorhandenen Erdkabeln wi.rd
darauf gemei.ndlicherseits Rück
s i.cht aenoinmen .

Landesamt f .Denkmalpflege
v. 1 8 .o2. 1 985

Archäologische Funde sind
zu melden . Au sführende
Firlrten rechtzeitjq auf die
überwachung aufmerksam zu
machen .

Der Hinweis des Amtes ist wörth.i.ch
in das Planoriginal übernommen worden

Straßenbauamt Speyer v.l.o2.85
Bauverbotszone an der L 52o
e intragen .

Die Bauverbotszone ist längs der
drei. bewa].deren Grundstücke einge-
tragen. Gemäß Telefonat mit dem SBA
bezieht si.ch die Kennzeichnung nicht
auf unbebaute Grundstückstei.].e der
überbaubaren Bereiche.(Telefonat v
2o.o3.1985 mit Herrn Wolf, SBÄ Speyer)

Der 3 m brei.te Fußweg west--
lich Flurstück-Nr . 43 9/4 i.st
durch Pfostenanotdnung für den
KFZ -Verkehr zu sch]. leben .

Pfos tenanordnuna ist im Plan
ori.final eingetragen .

Anfa].leides Oberflächenwasser
darf ;:der L 52o nicht zuge-
führt werd en .

Auiikommendes Oberflächenwasser wird
schadlos abgeführt. Der entsprechen-
de Nachweis wird durch di.e Verbands-
gemeindeverwaltung eingeholt bzw. er
bracht

Anpf].anzung von Bäumen und
Frei.halten des Verkehrs -
raumes sind nach den Richy
linien zu beachten .

Hinweis i.st i.ns Planoriglnal über
nommen. Ri.chtlinien RAL--Q 1.6.z,
Ausgabe 1 982 , werden beachtet

Lärmschutzmaßnahmen gehen nicht Auch di.eßer Hi.nweis wird anerkannt
zu Lasten des Straßenbaulast- und ins Planoriginal übernommen.
tr ägers
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$Ëeisverwaltung v. 4 . o3 . 1 98 5

Untere Landespflegebehörde hat
air di.e Teilbebauung des Flur-
stückes 439/4 Bedenken, weil
hier volle Hangbestockung vor--
liegt

Die Gemeinde wi.]]. die Ausweisung
belas sen
1 . ist der überbaubare Bereich so
nach Norden qedrüëkt, daß überwi.e--
geng Freiraum beansprucht würde bzw.
nicht erhaltenswerte Krüppelkiefern
und Birken a]s F].achwurzler handlich
gefä].It werden .

2. Die Gemei.nde hat die Flurstücke
439/5 und 439/8, die im genehmigten
Flächennutzungsplan als gemischte Bau
fläche dargestellt sind - ebenso im
neuen F].ächennutzungsp]-an-Entwurf -
It. Ergebnis dieses Bebauungsplanes
zu Forstflächen umgewandelt und nur
aus dem Flurstück 439/4 einen kaum
den Nutzholzeinschlaa betreffenden
};lei.nen Bereü.ch für die wirtschaft-
].ich begründbare Bebauung angesetzt
3. Die Ostseite der IVendeplatte bleibt
sogar gehö]-zmäßig abgeschottet. Lediq-
li.ch eine 3 m breite Zuwegunq. wird in
die Nordosteck.e der Wende gedrückt

Festsetzungen gem. Ziff . 9 . 1
im Textteil auch im Bebauungs
p[an vo]].ziehen.

Die mi.t dem angezeigten St.ainm-Durch
messer auftretenden Bäume si.nd im
SW-Plangebiet festgesetzt

Nutzungseinschränkung ver-
gleichen. Ei.n bestehendes Ge
bäume gemäß Grünordnungsplan
auch i.m Bebauungsplan nach--
tragen.

NE=llutzungseinschränkung ist abge-
stimmt worden und i.n der Begründung
festgehalten. 1984 erste].].tes Gebäude
auf Flurst.ück 437/12 ist nachgetraqen

[m Text auf Einze].- und
Doppelhäuser verweisen .

Nachtrag ist erfolgt. HILF i.m einqe-
schränl:te n Mischqebiet im Nordwesten
des Natursteinbetri.ebel so]].en Haus-
gruppen möglich sein .

r')
Höhenlage des Gebäudes auf
Flurstück 437/ 1 8 festsetzen

Höhenlage aus dem Text herausgenommen.
Geplantes Gebäude ist Im frei.en Ge-
fälle an di.e Kanalisati.on anzu-
schli.eßen. di.e 4 m ti.eier als di.e Ent-
wässerungsebene des geplanten Gebäudes
liegt

In der Begründung das Wort
' Re]iefenergie ' er].äutern.

Statt 'Reliefenerqi.e' ist 'Gelände
bewegung ' eingesetzt

Wasserwi.rtschaftsamt v. 2o.3 . 85
Nachweis über die Wassërveiigöi:
gukg ist zu führen , ob druck-u
mengenmäßige Nachtei].e entste-
hen . Bi.s zum Ansch].uß an die
Kläranlagen sind Gruben ge-
stattet, die nach Anschlußmög-
lichkeit außer Betrieb zu
setz en s i.nd
Nachweis für die Abführung des
Oberflächenwassers i.st zu er-
bt i.na en .

Nachweis wi.rd durch di.e VG-Verbal
tung erbracht
Gruben werden nach Anschluß an die
Kanalisation aufgehoben, sobald der
Verbindungssammler voll i.egt

Nachweis wird durch die VG--Verwaltung
erbracht
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Industrie-- und Handelskammer ,
Zwei.gste]-le Neustadt/Weinstr . ,
vom 1 9 .02 . 1 985

Problematische Ausweisung , da
nach dem sog . Abstandserlaß
ein Abstand von 500 m zwischen
einer Wohnbebauung und dem Nan
tursteinbetri.eb l i.egen sollte
Planungsrechtliche Grund].age
wäre ei.n ''Gewerbegebiet"
überprüfung unter Hinzuzie-
hung des Gewerbeaufsichtsamtes

Bebauungsplan ist aus dem Flächen-
nutzungsplan abgelei.tet, zu dem
die luck gehört wurde. Da es keinen
Abstandserlaß in Rh.-Pfalz gi.bt
und die Genehmigung des Naturstei.n-
werkes ordnungsgemäß erfolgt isk
sowie außerdem die westlich des
Betriebes vorgesehene Bebauung
von ihm selbst initiiert wurde,
hat die Gemei.nde keine Formfehler
entdeckt. Außerdem ist die Stel-
lungnahme des Staatl . Gewerbeauf-
sichtsamtes ohne Bedenken und An-
regungen. Der Planer der Gemeinde
hat vorsorglich mit der Kreisver-
waltung gesprochen, die di.ese Auf-
fassung teilt. Rechtsbezug für das
Natursteinwerk vor diesem Bebau-
ungsplan ist $ 35 Abs. 5 Ziff . 5
BBauG, wonach für die angemessene
bauliche Erweiterung ei-nes zuläs-
sigerweise errichteten gewerb]-schen
Betri.ebel die Genehmi-dung mögl i.ch
war

Staate . Gewerbeaufsi.chtsamt
Neustadt/Weinstr. , ei.ngeg. am
25 . 02 . 1 985

Gegen den Bebauungs- und Grün
ordnungsplan bestehen kei.ne
Bedenken

Diese Stellungnahme ist aus der
Flächennutzungsplanung und Kennt
nis des örtlichen Problems abge-
leitet. Sie wird hier angeführt,
weil dadurch die vorhergehende
Stellungnahme ergänzt wi-rd

Diese Begründung hat zusanunen mit dem Bebauungsplan in der Zeit
vom 1. JUn 1985 ' bis 1. ÄUg. 1985 öffentlich ausgelesen.
ort und Dal:iE?' der öffent]ichen Aus]-egung wurden am 2ß. Ju:ni 1985
ortsüblich bekanntgemacht

Carlsberg , den

Bürgermeister

Die Begründung hat dan Satzungsbeschluß vom
zugrunde gelegen .

$. 11i;e.. :$ss.

Carlsberg , den

Bürgermeister
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